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RS OGH 1981/5/12 5Ob546/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1981

Norm

ABGB §833 D2

EO §382 IVC

Rechtssatz

Besteht bei Miteigentum von Ehegatten an einem Haus ein Auftrag nach § 382 Z 8 lit b EO, so kann der davon

betro9ene Ehegatte trotzdem eine Benützungsregelung hins der vom Verbot nicht umfaßten Räume beantragen; dies

freilich mit der Einschränkung, daß durch die Verwirklichung des angestrebten Zustandes nicht der Zweck des

bestehenden gerichtlichen Verbotes vereitelt wird.
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